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K 0170/2023 (BJD) 
Kleine Anfrage Edgar Kupper (Die Mitte, Laupersdorf): Planungsausgleichsgesetz 

behindert Verdichtung des Siedlungsraums (05.07.2023)  

 
Bei der Umsetzung des Gesetzes über den Ausgleich raumplanungsbedingter Vor- und Nach-
teile vom 31.01.2018 zeigen sich Auswirkungen, welche nicht im Sinne des Gesetzgebers sind 
und sich widersprüchlich gegenüber dem Raumplanungsgesetz (RPG) verhalten. Als wichtiges 
Ziel definiert das RPG die Verdichtung und bessere Nutzung des bestehenden Siedlungs-
raums. Die aktuell im Kanton Solothurn gehandhabte Umsetzungspraxis des Planungs- und 
Ausgleichsgesetzes (PAG) berücksichtigt bei der Berechnung des Mehrwerts bei der Einzo-
nung eines bebauten landwirtschaftlichen Grundstücks den Verkehrswert ungenügend. Als 
Folge resultiert in diesen Fällen ein unverhältnismässiger Mehrwert und eine entsprechende 
hohe Abschöpfung, welche in den meisten Fällen verhindert, dass unternutzte, bebaute 
Grundstücke nicht einer verdichteten Nutzung zugeführt werden. Im Gegensatz dazu werden 
bei Aufzonungen, welche gemäss Bundesgerichtsurteil auch dem PAG unterliegen, der Ver-
kehrswert der Situation vor der raumplanerischen Massnahme so berechnet, dass der Land-
wert der Bebauungsmöglichkeit entspricht. Die Umsetzung des PAG ist widersprüchlich und 
soll angepasst werden.  
 
Ich bitte daher höflich um Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass bei der Umsetzung des PAG Kanton Solothurn bei 

Einzonung von bereits bebauten landwirtschaftlichen Grundstücken unverhältnismässig 
hohe Mehrwerte resultieren, weil die Bebauung des Grundstücks in der Mehrwertberech-
nung ungenügend oder gar nicht berücksichtigt wird? 

2. Sieht der Regierungsrat vor, diesen Mangel zu beheben und das kantonale Gesetz und die 
Verordnung entsprechend anzupassen? 

3. Wie wird die Mehrwertberechnung bei derartigen Tatbeständen (bebaute landwirtschaft-
liche) Grundstücke in anderen Kantonen vorgenommen? Gibt es Unterschiede in der Um-
setzung des PAG in anderen Kantonen gegenüber der aktuellen und zukünftigen Hand-
habung im Kanton Solothurn? 

4. Wurden im Kanton Solothurn bei allen Fällen von Einzonungen von bereits überbauten 
landwirtschaftlichen Grundstücken die Mehrwertberechnungen seit dem Inkrafttreten des 
PAG im Jahre 2018 gleich gehandhabt? Wenn ungleich, aus welchem Grund wurden diese 
unterschiedlich gehandhabt? 

5. Wenn bezüglich der Mehrwertberechnung bei der Einzonung von bereits überbauten 
landwirtschaftlichen Grundstücken aufgrund des massgebenden Bundesgesetzes kein 
Spielraum bestehen sollte und sämtliche Kantone diesen Tatbestand in gleicher Weise un-
verhältnismässig regeln, ist der Regierungsrat dann ebenfalls der Meinung, dass das RPG 
auf Bundesebene angepasst werden muss? Welche Anpassung würde der Regierungsrat 
vorschlagen? 

6.  Gemäss Mitteilung des Bau- und Justizdepartementes (BJD) Kanton Solothurn von Ende 
Jahr 2022 an die Gemeinden soll das erst kürzlich eingeführte Planungs- und Ausgleichsge-
setz oder/und die entsprechende Verordnung überarbeitet und angepasst werden? Aus 
welchem Grund ist eine Anpassung bereits nötig? Welche Änderungen und Anpassungen 
sieht der Regierungsrat vor? 
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